
    Hauptsatzung der Stadt Calbe (Saale) 
  

 

Aufgrund des § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 S. 288 vom 

26.06.2014) hat der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale)  in seiner Sitzung am 14.10.2014 folgen-

de Hauptsatzung beschlossen:  

 

 

I. Abschnitt 

Benennung und Hoheitszeichen 

 

 

§ 1 

Name, Bezeichnung 
 

Die Gemeinde führt den Namen „Calbe (Saale)“. Sie führt die Bezeichnung Stadt. 

 

 

§ 2 

Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 

(1) Das Wappen der Stadt Calbe (Saale) zeigt: In Blau eine silberne Burg mit gezinnter, 

schwarz gefugter Mauer und zwei durch einen Wehrgang verbundenen spitzbedachten und 

beknauften Türmen mit je einer schwarzen Rundbogenfensteröffnung; der Wehrgang mit an 

den Giebeln beknauftem  Walmdach, in der Mitte bekrönt mit einem beknauften Türmchen 

(Laterne) mit drei schwarzen Rundbogenfensteröffnungen. Zwischen den Türmen in Gold ein 

auf den Mauerzinnen stehendes, hersehendes rotes Kalb mit schwarzen Hufen. 

 

(2) Die Flagge der Stadt Calbe (Saale) ist eine: Blau/weiß gestreifte Flagge (Hissflagge: Strei-

fen von oben nach unten, Querflagge: Streifen von links nach rechts verlaufend) mit dem auf-

gelegten Wappen der Stadt Calbe (Saale). 

 

(3) Die Farben der Stadt sind Blau/Weiß. 

 

(4) Die Stadt führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beigefügten Dienstsiegelab-

druck entspricht. Die Umschrift lautet: „Stadt Calbe (Saale)“. 

 

 

II. Abschnitt 

Organe 

 

 

§ 3 

Vorsitz im Stadtrat 

 

(1) Der Stadtrat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus der Mitte der ehrenamtlichen Mit-

glieder (Stadträte) in der konstituierenden Sitzung einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter 

für den Verhinderungsfall. Die Stellvertreter führen nach der Reihenfolge der Vertretungsbe-

fugnis die Bezeichnung „Erster“ bzw. „Zweiter stellvertretender Vorsitzender des Stadtrates“. 
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(2) Der Vorsitzende und die Stellvertreter können mit der Mehrheit der Mitglieder des Stadt-

rates abgewählt werden. Eine Nachwahl hat unverzüglich stattzufinden. 

 

 

§ 4  

Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtliche Befugnisse 

 

Der Stadtrat entscheidet über 

 

1.  die Ernennung, Einstellung und Entlassung, ausgenommen die Entlassung innerhalb oder 

mit Ablauf der Probezeit, der Beamten sowie die Einstellung und Entlassung, ausgenom-

men die Entlassung innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit, der Arbeitnehmer ab der Ent-

geltgruppe 11  jeweils im Einvernehmen mit dem Bürgermeister; das Gleiche gilt für die 

nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders bewerteten Tätigkeit bei einem Ar-

beitnehmer sowie die Festsetzung des Entgelts, sofern kein Anspruch aufgrund eines Ta-

rifvertrages besteht,  

 

 

2.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, wenn 

der Vermögenswert  50.000 Euro übersteigt,  

 

 

3.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen, wenn der 

Vermögenswert 50.000 Euro übersteigt,  

 

 

4.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn der Vermögenswert 

50.000  Euro übersteigt, 

 

5.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, es handelt sich um 

Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der laufen-

den Verwaltung, deren Vermögenswert den in § 9 Abs. 1 Satz 2 festgelegten Betrag über-

steigt,  

 

6.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der Vermögenswert 50.000 

Euro übersteigt,  

 

7.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 

für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der Vermögenswert 50.000 Euro übersteigt.  

 

 

§ 5 

Ausschüsse des Stadtrates 

 

Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden ständigen Ausschüsse: 

 

1.  als beschließende Ausschüsse 

 

- den Hauptausschuss 

- den Bau- und Vergabeausschuss 

- Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Krankenhaus 
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2. als beratende Ausschüsse 

 

- den Ausschuss für Finanzen 

- den Ausschuss für Soziales  

 

 

§ 6  

Beschließende Ausschüsse 

 

(1) Den beschließenden Ausschüssen sitzt der Bürgermeister vor. 

 

(2) Die beschließenden Ausschüsse beraten innerhalb ihres Aufgabengebietes die Beschlüsse 

des Stadtrates in den ihm vorbehaltenen Angelegenheiten grundsätzlich vor.  

 

(3) Der Hauptausschuss besteht aus 6 Stadträten und dem Bürgermeister als Vorsitzenden. 

Für den Verhinderungsfall beauftragt der Bürgermeister seinen allgemeinen Vertreter mit 

seiner Vertretung. Ist auch der Beauftragte verhindert, bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis 

seiner stimmberechtigten Mitglieder die Person, die den Bürgermeister im Vorsitz vertritt.  

 

Der Hauptausschuss beschließt über 

 

1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 

zu der in § 4 Nr. 2 genannten Wertgrenze, wenn der Vermögenswert 25.000 Euro über-

steigt.  

 

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen bis zu 

der in § 4 Nr. 3 genannten Wertgrenze, wenn der Vermögenswert 25.000 Euro über-

steigt, 

 

3. Vergaben nach der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) über einen Auftragswert 

von 25.000 Euro.  

 

     4. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn der Vermögenswert   

         25.000  Euro übersteigt, 

 

     5. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn der Vermögenswert 25.000  

         Euro übersteigt,  

 

     6. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen  

         für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der Vermögenswert 25.000 Euro übersteigt.  

 

 

(4) Der Bau- und Vergabeausschuss besteht aus 6 Stadträten und dem Bürgermeister als Vor-

sitzenden. Abs. 3 Sätze 2 und 3 finden Anwendung. Soweit nicht ein Geschäft der laufenden 

Verwaltung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 vorliegt beschließt der Bau- und Vergabeausschuss über:  

 

1.  die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Ausnahmen von der Verände-

rungssperre (§ 14 Abs. 2 BauGB),  
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2.  die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteile, wenn die jeweilige Angelegenheit für die städtebauli-

che Entwicklung von besonderer Bedeutung ist (§ 36 i. V. m. § 34 BauGB), 

 

3.  Vergaben nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und der Verdin-

gungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), soweit es sich nicht um laufende 

Geschäfte der laufenden Verwaltung nach § 9 Abs. 1 Satz 2 handelt.  

 

(5) Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Krankenhaus besteht aus sechs Stadträten und 

dem Bürgermeister als Vorsitzenden. 

 

(6) Ein Viertel aller Mitglieder eines beschließenden Ausschusses kann dem Stadtrat eine 

  Angelegenheit zur Beschlussfassung unterbreiten. 

 

(7) Die von den beschließenden Ausschüssen gefassten Beschlüsse werden in der nächsten 

Sitzung des Stadtrates bekannt gegeben. 

 

 

§ 7 

Beratender Ausschuss 
 

(1) Den im Folgenden genannten Ausschüssen sitzt jeweils ein ehrenamtliches Mitglied des 

Stadtrates vor: 

 

1. Ausschuss für Finanzen 

2. Ausschuss für Soziales  

  

(2) Die Ausschussvorsitze und dann die stellvertretenden Ausschussvorsitze werden für die 

Ausschüsse nach Absatz 1 den Fraktionen im Stadtrat in der Reihenfolge der Höchstzahlen 

nach d’ Hondt zugeteilt. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los, das der Vorsitzende 

des Stadtrates zieht. Die Fraktion benennen die Ausschüsse, deren Vorsitz und deren stellver-

tretenden Vorsitz sie beanspruchen, in der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen die 

Vorsitzenden  und deren stellvertretende Vorsitzende aus der Mitte der den Ausschüssen an-

gehörenden ehrenamtlichen Mitgliedern des Stadtrates.  

 

(3) Sind der Vorsitzende und der Stellvertreter an der Ausübung seiner Aufgaben verhindert, 

so bestimmt der Ausschuss unter Vorsitz des ältesten anwesenden ehrenamtlichen Mitgliedes 

des Stadtrates für die Dauer der Verhinderung, längstens für die Dauer der Sitzung, einen be-

sonderen Sitzungsleiter aus den anwesenden ehrenamtlichen Mitgliedern des Stadtrates. 

 

(4) Die Ausschüsse bestehen jeweils aus fünf Mitgliedern des Stadtrates. 

 

(5) Der Bürgermeister kann jederzeit an den Sitzungen teilnehmen. Auf Verlangen ist ihm das 

Wort zu erteilen.  

 

(6) In die beratenden Ausschüsse können zusätzlich und widerruflich durch den Stadtrat je-

weils bis zu zwei sachkundige Einwohner  mit beratender Stimme berufen werden. Die Amts-

zeit der sachkundigen Einwohner endet, sofern ihre Berufung zuvor nicht widerrufen wird, 

mit Zusammentritt des neuen Stadtrates.  
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§ 8 

Geschäftsordnung 

 

Das Verfahren im Stadtrat und in den Ausschüssen wird durch eine vom Stadtrat zu beschlie-

ßende Geschäftsordnung geregelt. 

 

§ 9 

Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeister erledigt die gesetzlich übertragenen Aufgaben und die vom Stadtrat 

durch Beschluss übertragenen Aufgaben in eigener Verantwortung. Zu den Geschäften der 

laufenden Verwaltung nach § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA gehören die regelmäßig wiederkeh-

renden Geschäfte, die nach bereits festgelegten Grundsätzen entschieden werden und keine 

wesentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall einen Vermögenswert von 25.000 Euro 

nicht übersteigen. Darüber hinaus werden ihm folgende Angelegenheiten zur selbständigen 

Erledigung übertragen: 

 

1. die Entscheidung über Widersprüche in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises ge-

mäß § 68 i. V. m. § 73 Verwaltungsgerichtsordnung; das gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten mit 

den Aufsichtsbehörden,  

 

2. Einstellung und Entlassung der Arbeitnehmer bis zur Entgeltgruppe 10, 

 

3. die Entscheidung über die in § 4 Ziff. 2,3,4,6 und 7 sowie in § 6 Abs. 3 Ziff. 1-6 genannten 

Rechtsgeschäfte, sofern die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten werden und über die 

in § 4 Ziff. 5 genannten Rechtsgeschäfte im Rahmen der in Satz 2 festgelegten Wertgrenze,  

 

4. die Erteilung der Genehmigung für die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte.  

 

(2) Können Anfragen der Gemeinderäte nach § 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA nicht sofort 

mündlich beantwortet werden, so antwortet der Bürgermeister innerhalb einer Frist von einem 

Monat schriftlich.  

 

§ 10 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

(1) Zur Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

bestellt der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister eine in der Verwaltung haupt-

beruflich Tätige und betraut sie mit der Gleichstellungsarbeit. Von ihren sonstigen Arbeits-

aufgaben ist die Gleichstellungsbeauftragte entsprechend zu entlasten.  

 

(2) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten ist widerruflich. Über die Abberufung 

entscheidet der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister. Einer Abberufung bedarf 

es nicht bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.  

 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsgebunden. 

An den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse kann sie teilnehmen, soweit ihr Auf-

gabengebiet betroffen ist. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das 

Wort zu erteilen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar dem Bürgermeister unter-

stellt.  
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(4) Sofern erforderlich, werden im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften nähere Rege-

lungen zu den Aufgaben und Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten in einer besonde-

ren Dienstanweisung des Bürgermeisters im Einvernehmen mit dem Stadtrat festgelegt.  

 

 

III. Abschnitt 

Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner 

 

 

§ 11 

Unterrichtung der Einwohner und Bürger 

 

(1) Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt können die Einwohner auch durch 

Einwohnerversammlungen unterrichtet werden. Der Bürgermeister beruft die Einwohnerver-

sammlungen ein. Er setzt die Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veranstaltung 

fest. Die Einladung ist gemäß § 18 Abs. 3 bekanntzumachen und soll in der Regel 14 Tage 

vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Die Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit 

auf drei Tage verkürzt werden.  

 

(2) Die Einwohnerversammlungen können auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden.  

 

(3) Der Bürgermeister unterrichtet den Stadtrat in seiner nächsten Sitzung über den Ablauf 

der Einwohnerversammlung und die wesentlichen Ergebnisse.  

 

 

§ 12 

Einwohnerfragestunde 

 

(1) Der Stadtrat sowie seine beschließenden Ausschüsse führen im Rahmen ordentlicher öf-

fentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durch. Der Vorsitzende des Stadtrates legt in 

der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde fest.  

 

(2) Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Fin-

det sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie geschlossen werden. Die 

Fragestunde soll auf höchstens 60 Minuten begrenzt sein. 

 

(3) Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, grund-

sätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen die sich auf den Gegenstand der ersten Frage be-

ziehen zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zu-

ständigkeit der Stadt fallen. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der 

Einwohnerfragestunde sein. 

 

(4) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den Bürgermeister oder 

den Vorsitzenden des Stadtrates. Eine Aussprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung der 

Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die inner-

halb von sechs Wochen – ggf. als Zwischenbescheid – erteilt werden muss. 

 

(5) Auf die Einwohnerfragestunden in den beschließenden Ausschüssen finden die Regelun-

gen der Absätze 1 bis 4 entsprechend Anwendung. An die Stelle des Vorsitzenden des Stadt-

rates tritt der Vorsitzende des beschließenden Ausschusses.  
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§ 13 

Bürgerbefragung 

 

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in wichtigen Ange-

legenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt. Sie kann nur auf Grundlage eines Stadt-

ratsbeschlusses durchgeführt werden, in dem die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage 

formuliert ist und insbesondere festgelegt wird, ob die Befragung als Onlineabstimmung oder 

im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung durchgeführt wird und 

in welcher Form das Abstimmungsergebnis bekanntzugeben ist. In dem Beschluss sind auch 

die voraussichtlichen Kosten der Befragung darzustellen.  

 

 

IV. Abschnitt 

Ehrenbürger 

 

 

§ 14 

Ehrenbürger 

 

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechts oder der Ehrenbezeichnung der 

Stadt bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Stadtra-

tes. 

 

 

V. Abschnitt 

Ortschaftsverfassung 

 

 

§ 15 

Ortschaftsverfassung 

 

(1) In folgenden Ortschaften wird die Ortschaftsverfassung gemäß §§ 81 ff KVG LSA einge-

führt: 

 

a)  Ortschaft Schwarz 

Die Grenzen der Ortschaft umfassen die Ortschaft Schwarz mit dem Gebiet der am 

01.04.1994 in die Stadt Calbe (Saale) eingemeindeten Gemeinde Schwarz. 

 

b) Ortschaft Trabitz 

Die Grenzen der Ortschaft umfassen die Ortschaft Trabitz mit dem Gebiet der am 01.04.1994 

in die Stadt Calbe (Saale) eingemeindeten Gemeinde Trabitz. 

 

(2) In den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat gewählt. 

 

(3) Die Zahl der Mitglieder in den Ortschaftsräten wird wie folgt festgelegt: 

 

a) Ortschaft Schwarz - 7 Mitglieder 

b) Ortschaft Trabitz - 5 Mitglieder 
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§ 16 

Anhörung und Aufgaben der Ortschaftsräte 
 

(1) Die Anhörung der Ortschaftsräte gemäß § 84 Abs. 2 KVG LSA findet nach folgendem 

Verfahren statt:  

 

1. Die Anhörung wird durch den Bürgermeister eingeleitet, der dem Ortsbürgermeister 

die zur Entscheidung anstehenden Angelegenheiten darstellt und begründet.  

 

2. Der Ortsbürgermeister informiert den Ortschaftsrat in einer Sitzung, die spätestens ei-

nen Monat nach Einleitung des Anhörungsverfahrens stattfindet und bittet um Mei-

nungsbildung. In Angelegenheiten, die wegen besonderer Dringlichkeit keinen Auf-

schub dulden, kann der Bürgermeister die Frist nach Satz 1 angemessen verkürzen.  

 

3. Das Ergebnis der Beratungen des Ortschaftsrates übermittelt der Ortsbürgermeister 

unverzüglich, spätestens am zweiten Werktag nach der Sitzung, an den Bürgermeister, 

der, sofern er nicht selbst zuständig ist, dem Stadtrat oder dem beschließenden Aus-

schuss vor der Entscheidung über das Ergebnis der Anhörung berichtet.  

 

 

(2) Den Ortschaftsräten werden gemäß § 84 Abs. 3 KVG LSA folgende Angelegenheiten zur 

Entscheidung übertragen, soweit im Haushaltsplan entsprechende Mittel veranschlagt werden: 

 

1. Beschlussfassung über die Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung der in der Ort-

schaft gelegenen öffentlichen Einrichtungen, deren Bedeutung nicht über die Ortschaft 

hinausgeht, einschließlich der Gemeindestraßen,  

 

2. Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie Unterhaltung 

und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, deren Bedeutung nicht über den 

Bereich der Ortschaft hinausgeht, einschließlich Beleuchtungseinrichtungen,  

 

3. Pflege des Ortsbildes sowie Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben,  

 

4. Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege, des örtlichen 

Brauchtums und der kulturellen Tradition sowie Entwicklung des kulturellen Lebens 

in der Ortschaft,  

 

5. Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der Ortschaft,  

 

6. Pflege vorhandener Partnerschaften.  
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§ 17 

Einwohnerfragestunden in den Ortschaften 

 

Nach den Beschlüssen der Ortschaftsräte Schwarz und Trabitz sind im Rahmen ihrer ordentli-

chen öffentlichen Sitzungen Fragestunden für Einwohner der Gemeinde, die in der jeweiligen 

Ortschaft wohnen, nach folgendem Verfahren durchzuführen:  

 

1. Der Ortsbürgermeister legt in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde 

fest. Er stellt in der Sitzung den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich 

zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner der Stadt ein, der in der Ortschaft wohnt, 

kann sie geschlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt 

sein.  

 

2. Jeder Einwohner der Stadt, der in der Ortschaft wohnt, ist nach Angabe seines Namens 

und seiner Anschrift berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, die 

sich auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. Zugelassen werden nur 

Fragen von allgemeinem Interesse, die Angelegenheiten der Ortschaft betreffen. An-

gelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Fragestunde sein.  

 

3. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den Ortsbürger-

meister, den Bürgermeister oder einem vom Bürgermeister beauftragten Vertreter. Ei-

ne Aussprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht 

möglich, erhält der Fragesteller eine schriftliche Antwort durch den Bürgermeister, die 

innerhalb von sechs Wochen erteilt werden muss.  

 

 

VI. Abschnitt 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

§ 18 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

(1) Soweit Rechtsvorschriften nicht besondere Regelungen treffen, erfolgen die gesetzlich 

erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Calbe (Saale). Die Bekanntma-

chung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt, an dem das Amtsblatt der Stadt den be-

kanntzumachenden Text enthält.  

 

(2) Auf Ersatzbekanntmachungen gemäß § 9 Abs. 2 KVG LSA wird unter Angabe des Ge-

genstandes, des Ortes und der Dauer der Auslegung sowie der Öffnungszeiten des Rathauses 

I, Markt 18, 39240 Calbe (Saale) und  des Rathauses II, Schloßstr. 3, 39240 Calbe (Saale) im 

Amtsblatt der Stadt Calbe (Saale), spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung hinge-

wiesen. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

Die Ersatzbekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der Auslegungszeitraum 

endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Auslegung nach einer anderen Rechtsvorschrift 

erfolgt, die keine besonderen Bestimmungen enthält.  

 

(3) Der Text bekannt gemachter Satzungen und Verordnungen wird im Internet unter 

www.calbe.de zugänglich gemacht. Weitere Bekanntmachungen nach Abs. 1 Satz 1 können 

ebenfalls unter der Internetadresse zugänglich gemacht werden. Die Satzungen können auch 
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jederzeit im Rathaus, Markt 18, 39240 Calbe (Saale)  während der Öffnungszeiten eingesehen 

und kostenpflichtig kopiert werden.  

 

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie der 

Ortschaftsräte werden - sofern zeitlich möglich auch bei einer gemäß § 53 Abs. 4 Satz 5 KVG 

LSA formlos und ohne Frist einberufenen Sitzung - durch Aushang an folgenden Bekanntma-

chungskästen bekannt gemacht:  

 

1. vor dem Rathaus, Calbe, Markt 18, 

2. am Bürgerhaus, OT Trabitz, Friedensstr. 32, 

3. am ehem. Konsum, OT Schwarz, Schwarzer Friedensstr. 21, 

4. an der Fähre, Gottesgnaden. 

 

 

Auf dem Aushang ist zu vermerken, von wann bis wann ausgehängt wird. Der Tag des Aus-

hangs und der Tag der Abnahme zählen bei dieser Frist nicht mit. Die Bekanntmachung ist 

mit Ablauf des ersten Tages, der dem Tag des Aushangs folgt, an den dafür bestimmten Be-

kanntmachungskästen bewirkt. Der Aushang darf frühestens am Tag nach der Sitzung abge-

nommen werden.  

 

(4) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Amtsblatt der Stadt Calbe (Saale) bekanntzuma-

chen. An die Stelle dieser Bekanntmachung kann als vereinfachte Form der Bekanntmachung 

auch der Aushang im Bekanntmachungskasten vor dem Rathaus, Markt 18, 39240 Calbe 

(Saale) treten, wenn der Inhalt der Bekanntmachung eine Person oder einen eng begrenzten 

Personenkreis betrifft. Die Aushängefrist beträgt, soweit nichts anderes bestimmt ist, zwei 

Wochen. Der Tag des Aushangs und der Abnahme zählen bei dieser Frist nicht mit. Auf dem 

Aushang ist zu vermerken, von wann bis wann ausgehängt wird. Die Bekanntmachung ist mit 

Ablauf des ersten Tages, der dem Tag des Aushangs folgt, an den dafür bestimmten Be-

kanntmachungskasten bewirkt. 

 

 

VII. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

 

§ 19 

Sprachliche Gleichstellung 

 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Hauptsatzung gelten jeweils in männlicher 

und weiblicher Form. 
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    § 20 

     Inkrafttreten 

 

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Hauptsatzung der Stadt Calbe (Saale) in der Fassung vom 

12.07.2010 (Amtsblatt für die Stadt Calbe (Saale) vom 21.07.2010, 14. Jahrgang, Nummer 

13), zuletzt geändert am 18.07.2013 (Amtsblatt für die Stadt Calbe (Saale) vom 18.07.2013, 

17. Jahrgang, Nummer 11) außer Kraft. 

 

 

 

.................................. 

Ort, Datum                                                                     
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Bürgermeister 


	position_151579_540
	position_155830_520
	position_159590_480
	position_160070_340
	position_160410_809
	position_161261_320
	position_161581_440
	position_162021_180
	position_162201_1200
	position_163401_420
	position_163821_620
	position_164441_760
	position_165201_500
	position_165701_520
	position_166221_880
	position_167661_1109
	position_168992_580
	position_169572_940
	position_170512_860
	position_171372_560
	position_171932_939
	position_174203_620
	position_174823_909
	position_177076_340
	position_177416_840
	position_178256_220
	position_178476_120
	position_178596_1080
	position_179676_640
	position_180316_719
	position_181036_260
	position_181296_320
	position_181616_1220
	position_182836_140
	position_182976_220
	position_183196_540
	position_183736_1080
	position_184816_1199
	position_186217_1359
	position_187577_480
	position_188057_640
	position_188697_969
	position_190508_440
	position_192359_780
	position_193139_1420
	position_194559_180
	position_194739_1919
	position_196930_220
	position_199271_560
	position_199831_999
	position_200831_200
	position_201031_980
	position_202011_420
	position_202431_900
	position_203331_1119
	position_205302_940
	position_206242_240
	position_206482_1859
	position_208342_1019
	position_209513_700
	position_210213_200
	position_210413_680
	position_211093_260
	position_211353_1020
	position_212373_619
	position_214624_360
	position_214984_880
	position_215864_700
	position_216564_200
	position_216764_300
	position_217064_560
	position_217624_860
	position_218484_480
	position_218964_720
	position_219684_380
	position_220064_909
	position_221155_420
	position_221575_380
	position_221955_1080
	position_223035_280
	position_223315_680
	position_223995_320
	position_224315_360
	position_224675_1029
	position_225816_969
	position_228606_820
	position_229426_759
	position_231507_969
	position_233468_1660
	position_235128_220
	position_235348_560
	position_235908_200
	position_236108_840
	position_236948_240
	position_237188_1060
	position_238248_500
	position_238748_120
	position_238868_1260
	position_240128_1309
	position_241619_580
	position_242199_660
	position_242859_520
	position_243379_640
	position_244019_740
	position_244759_460
	position_245219_340
	position_245559_620
	position_246179_999
	position_247179_260
	position_247439_529
	position_248030_1749
	position_249780_380
	position_250160_979
	position_251341_540
	position_251881_120
	position_252001_180
	position_252901_300
	position_253201_580
	position_253781_640
	position_254421_240
	position_254661_789
	position_255522_460
	position_255982_1040
	position_257022_280
	position_257302_220
	position_257522_820
	position_258342_1280
	position_259622_660
	position_260702_180
	position_260882_979
	position_266614_939
	position_268565_360
	position_268925_160
	position_269085_520
	position_269605_120
	position_269725_500
	position_270225_460
	position_270685_1049
	position_280867_360
	position_281227_849
	position_283398_380
	position_283778_1560
	position_285338_400
	position_285738_520
	position_286258_999
	position_288089_900
	position_288989_500
	position_289489_360
	position_289849_1060
	position_291449_1069
	position_292580_540
	position_293120_920
	position_294040_160
	position_294200_600
	position_294800_660
	position_295460_939
	position_296461_400
	position_296861_140
	position_297001_1200
	position_298201_760
	position_298961_400
	position_299361_720
	position_300081_240
	position_300321_520
	position_300841_300
	position_304953_280
	position_305233_440
	position_305673_260
	position_305933_620
	position_306553_640
	position_307193_120
	position_307313_340
	position_307653_829
	position_308483_540
	position_309023_400
	position_309423_1009
	position_310454_800
	position_311254_340
	position_311594_720
	position_312314_200
	position_312514_660
	position_313174_200
	position_313374_80
	position_313454_120
	position_313574_520
	position_314094_580
	position_314674_560
	position_315234_660
	position_315894_889
	position_316784_460
	position_317244_720
	position_317964_240
	position_318204_180
	position_318384_120
	position_318504_440
	position_318944_700
	position_319644_919
	position_320564_660
	position_321224_180
	position_321404_1240
	position_322644_769
	position_324785_400
	position_326546_900
	position_327446_160
	position_327606_740
	position_328346_140
	position_328486_620
	position_329106_200
	position_329306_340
	position_329646_520
	position_330166_320
	position_330486_1020
	position_331506_360
	position_331866_720
	position_332586_220
	position_332806_1000
	position_333806_220
	position_334026_540
	position_334566_360
	position_334926_520
	position_335446_220
	position_335666_520
	position_336186_909
	position_337096_460
	position_337556_540
	position_338096_320
	position_338416_340
	position_338756_180
	position_338936_380
	position_339316_140
	position_339456_500
	position_339956_680
	position_340636_1000
	position_341636_680
	position_342316_1380
	position_343696_660
	position_345116_500
	position_346847_520
	position_347367_200
	position_347567_700
	position_348267_240
	position_348507_640
	position_349147_120
	position_349267_1420
	position_350687_609
	position_351297_360
	position_352417_569
	position_354238_620
	position_354858_240
	position_355098_640
	position_355738_220
	position_355958_960
	position_356918_140
	position_357058_1000
	position_358058_969
	position_359069_200
	position_359269_640
	position_359909_820
	position_360729_280
	position_361009_160
	position_361169_660
	position_361829_1240
	position_363069_320
	position_363389_500
	position_363889_180
	position_364069_680
	position_364749_360
	position_365109_140
	position_365249_140
	position_365389_540
	position_365929_480
	position_367309_520
	position_369490_620
	position_370110_240
	position_370350_560
	position_370910_880
	position_371790_580
	position_372370_160
	position_372530_520
	position_373050_760
	position_373810_120
	position_373930_140
	position_374070_540
	position_374610_340
	position_375650_849
	position_377361_600
	position_445204_849
	position_447575_960
	position_448535_780
	position_449315_840
	position_450155_759
	position_457507_480
	position_458507_1680
	position_460187_200
	position_460387_220
	position_460607_1179
	position_464919_300
	position_465219_1360
	position_466579_200
	position_466779_1109
	position_467960_1140
	position_469100_540
	position_469640_780
	position_470420_1129
	position_471550_480
	position_472030_460
	position_472490_1029
	position_474121_480
	position_474601_1159
	position_478052_680
	position_478732_660
	position_479392_580
	position_479972_1119
	position_481092_440
	position_481532_620
	position_482152_740
	position_482892_580
	position_483472_1149
	position_484953_480
	position_485433_660
	position_486093_1119
	position_487814_1519
	position_489334_1340
	position_490674_480
	position_491154_120
	position_491274_280
	position_491554_860
	position_492414_460
	position_492874_120
	position_492994_100
	position_493094_560
	position_493654_520
	position_494174_400
	position_494574_879
	position_495905_1680
	position_497585_800
	position_498385_780
	position_499165_660
	position_500976_989
	position_503227_760
	position_503987_1220
	position_505207_320
	position_505527_120
	position_505647_120
	position_505767_780
	position_506547_140
	position_506687_700
	position_507387_300
	position_507687_420
	position_508107_180
	position_508287_1239
	position_509668_500
	position_510168_1329
	position_511498_480
	position_511978_180
	position_512158_120
	position_512278_400
	position_512678_180
	position_512858_340
	position_513198_160
	position_513358_140
	position_513498_260
	position_513758_140
	position_513898_860
	position_514758_400
	position_515158_729
	position_516509_480
	position_516989_200
	position_517189_180
	position_517369_260
	position_517629_120
	position_517749_1020
	position_518769_280
	position_519049_480
	position_519529_160
	position_519689_280
	position_519969_220
	position_520189_700
	position_520889_160
	position_521049_80
	position_521129_100
	position_521229_420
	position_521649_280
	position_521929_919
	position_522849_320
	position_523169_489
	position_523659_620
	position_524279_300
	position_524579_1120
	position_525699_700
	position_526399_140
	position_526539_160
	position_526699_440
	position_527139_840
	position_527979_520
	position_528499_280
	position_528779_400
	position_529819_939
	position_531160_420
	position_531580_520
	position_532100_140
	position_532240_280
	position_532520_540
	position_533060_220
	position_533280_120
	position_533400_100
	position_533500_460
	position_533960_300
	position_534260_939
	position_535401_520
	position_535921_420
	position_536341_480
	position_536821_400
	position_537221_600
	position_537821_320
	position_538141_360
	position_538501_440
	position_538941_540
	position_539481_1000
	position_540481_740
	position_541221_320
	position_541541_460
	position_542001_240
	position_542241_340
	position_542581_1100
	position_543681_939
	position_544621_120
	position_544741_180
	position_544921_180
	position_545101_120
	position_545221_580
	position_545801_200
	position_546001_400
	position_546401_520
	position_546921_480
	position_547401_460
	position_547861_200
	position_548061_400
	position_548461_699
	position_549822_700
	position_550522_300
	position_550822_140
	position_550962_580
	position_551542_660
	position_552202_899
	position_553423_520
	position_553943_160
	position_554103_780
	position_554883_160
	position_555043_540
	position_555583_520
	position_556103_689
	position_558544_920
	position_559464_100
	position_559564_980
	position_560544_280
	position_560824_240
	position_561064_560
	position_561624_200
	position_561824_640
	position_562464_569
	position_563925_689
	position_566536_260
	position_566796_660
	position_567456_140
	position_567596_460
	position_568056_360
	position_568416_80
	position_568496_100
	position_568596_280
	position_568876_540
	position_569416_240
	position_569656_160
	position_569816_960
	position_570776_719
	position_571987_480
	position_572467_1419
	position_574328_1139
	position_577849_480
	position_582310_480
	position_582790_960
	position_583750_460
	position_584210_880
	position_585090_920
	position_586010_780
	position_586790_619
	position_587961_400
	position_588361_680
	position_589041_300
	position_589341_200
	position_589541_260
	position_589801_739
	position_592752_420
	position_593172_160
	position_593332_540
	position_593872_140
	position_594012_380
	position_594392_100
	position_594492_120
	position_594612_440
	position_595052_380
	position_595432_899
	position_596332_640
	position_596972_280
	position_597252_160
	position_597412_700
	position_598112_300
	position_598412_460
	position_598872_380
	position_599252_160
	position_599412_140
	position_599552_920
	position_600472_939
	position_601733_729
	position_602463_340
	position_602803_220
	position_603023_540
	position_603563_560
	position_604123_480
	position_604603_300
	position_604903_220
	position_605123_669
	position_606414_440

